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282 Sauft«;. fd&mefs, $cwbft». („Saeifterblatfy

2lHe »Ott ber ©InigungSfielle horgelabenen ftnb bei

hufje oerpflicfjtet, ju exfdjeineti, ju oet^anbeln unb 2luS=

fünft iu erteilen. e> >
'

j ®aS herfahren ift foftenloS. •

3lrt. 32. deicht eine «Streitigfeit über bte ©renjen
eine§ KantonS hinauf fo ernennt ber hunbeSrat bie

©tnigungSfteUe. @t ïann auch eine fantonaje ©inigungS»
ftefle mit ber hermütlung betrauen.
* 2lrt. 33. ©ragten mehrere gabrifinfjaber berfetben

^nbuftrie unb ihre Arbeiter eine freiwillige ©InigungS»
ftelle, fo tritt fie für bte beteiligten anftatt ber amt»
itihen in Sätigfeit.

_
/'» '>

2lrt. 34. ®le Parteien fönnen ben ©InigungSfteüen
im einjelhen galle, freiroilligen ©inigungSftellen audi)

allgemein, bie hefugntS übertragen, oerbinblid^e ©dhtebS»
fprücf)e ju fällen.

3lrt. 35. ®te Kantone fönnen ben ©inigungSftellen
meitere als bie tn biefem ©efetje oorgefeljenen befugniffe
übertragen.

3lrt. 36. $ur Unterfuchung unb begutachtung non
befchmerben, bie ton Arbeitern eibgenöffifc|er SBerfftätten
ausgehen unb fich auf allgemeine 3lrbett§nerhältniffe be=

Stehen, befteHt ber bunbeSrat eine etbgenöffifclje äöetf»
ftättenfommiffion.

®te Unterfuchung finbet ftatt, roenn bte hefdhroerbe
non einer ülnsabl oon Arbeitern ausgeht unb bie birefte
beilegung ber SMnungSoerfcljiebenhett sroifdhen ber her»
maltung unb ben Arbeitern nicht möglich ®le be=
fdfjlufjfaffung über bte befdhroerbe fteht bem bunbeS=
rate su.

®r fann bte Kommiffion febersett unb ohne not»
liegenbe befchroetbe mit ber Unterfuchung ber herhält»
niffe in SBerfftätten ober mit ber beridhterftattung über
allgemeine ober beftimmte gragen betrauen,

3lrt. 37. ®te etbgenöffifclje SBerfftättenfommiffion
befteht auS einem ißräftbenten unb stoei wettern fiänbigen,
fomle nter im einseinen gaHe sugesogenen SJlitgliebern.
©ineS ber ftänbigen tUtitglieber foil hertrauenSmann ber
Slrbeiterfdböft fein; gn>ei ber im einseinen galle söge»
sogenen SRitglieber finb, nadh ©tnholung eines hör»
fdhlageS ber 2lrbeitetfdjaft ber Söerfftätten, auf bie fidt»

bie Stätigfett ber Kommiffion besten wirb, btefer
Sirbeiterfdhaft su entnehmen.

2lrt. 38. Sie meltern horfcfjriften über bie Dcgani»
/ation, forote bte hefugniffe unb baS herfahren ber
eibgenöffifdhen SBetf ftättenfommiffion merben burcfj ben
hunbeSrat aufgefteKt.

3lrt. 39. Stuf bie SBerfftötten ber fdhroeiserifdjen
hunbeSbahnen finben bte horfdhriften über bie ©InigungS»
fieHen unb über bte etbgenöffifclje SBerfftättenfornmiffion
feine 3lnroenbung. (gortfehung folgt.)
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Kraftgewinnung aus Sägemehl.
®ie ßauptfdfjroterigfeit bei ber hergafung oon ©tücf»

hols für Kraftsroedfe, bie' in ber ©erolnnung eines teer»

freien ©afeS beftanb, ift heute übermunben. ®erar%
Anlagen haben befonberS in Slmerifa grofje herbreitung
gefunben. Lyl.

®ie hermertung pon ßolsabfällen hingegen

ift et ft in jüncfter $ett einroanbfrei gelungen, na|bem
ber hergafer oon 9fict)e megen §u großem KofSoerbraudj
für lanbroirtfchaftlidhe hetriebe ftdh nidjt fehr eignet unb

au<h für bie hergafung oon Sägemehl nicht' oorteilljaft
ift. ®aS neue herfahren oon ©rnft Sortn in ®oulatti»
court befteht battn, bafj ber hrennftoff in einem ©djacfy

oergaSt roirb, ben bte ©afe tn nahesu roagredhter SRid;

tung burdhsiehen. gerner roirb bie hergafungSfuft unlet

oerhältniSmäfjig hohem ®rucfe eingeführt. Saburcf), bojj

hier ber 2Bhtb in roagredhter Dichtung firent, bietet fid)

ihm im roefentltdf)en ftetS ber gleiche äßiberftanb bat,

roogegen btefer gerabe bei ben bichlliegenben ©ägefpänen
tn etnem gewöhnlichen ©enerator oon hefcf)i(fung p
hefcf)icfung fehr fdhroanfén roürbe, roobei natürlich auch

bie 3lufrecfjterhaltung einer gleichmäßigen hrennsone
fdhroterig roäre. ©ine weitere ©dhroierigfett bieten auch

bte harsigen unb teerigen heftanbteile, bie ftdh tn einet

geroiffen ßöhe oberhalb ber geuetsone austreiben unb

bie ©aSroege im hrennftoff oetfdhmieren.
het bem Sortnfchen ©aSerseuger ftnb febocï) bte (Safe

nidht gesroungen, jene ©ehrten su burdhbringen. Set

hrennftoff finît allmählich Sur ©lulsone herab unb es

bleibt ben in ben barüber gelagerten (Schichten auSge»

trtebenen ©cf)roefelgafen ttidhtS anbereS übrig, als butcf)

ben glühenben hrennftoff nach bem ©aSabsug su ftrömen,
roobei fie sum Seil gerfe^t werben.

®emncnh führt baS ©eneratorgaS nodh immer be»

trädhi liehe SJiengen oon 2eer mit unb bebarf baher einet

grünblichen 3BafdE)ung. ®er neue hergafer ftedt abet

jebenfaUS einen bebeutenben gortfdhritt bar; man muf

bebenîen, bof; tn etnem gewöhnlichen KofSfüjadht f«h

nadh furser hetrtebSseit bie 3tuifdheriräume smifdhen ben

KoïSfiûcïen mit bem oon ben ©afen mitgeriffenen ©äge=

mehl oerftopfen würben, ; womit ben ©afen ber ®utc|=

tritt burc| bie KoîSfâule abgefdhnitten wäre.

©benfo roürbe tn einem gewöhnlichen ®rudfgaSerseuget,
tn bem bie hrennftofffdhidfjt eine beftimmte ©tärte haben

mu|, bamit bie Kohlenfäure tn Kohlenojpb übergeführt

werben fann, infolge ber bidden Sagerung beS Stenn»

ftoffeS ber ®urdhtritt ber Suft nur fehr fermer cor ftdh

gehen. @S ift babei noch P berüdffidhtigen, öaf; in bet

3one, tn ber bte harsigen heftanbteile beS f>ot}e§ er»

roeidhen, ein herfilsen ganser Schichten beS hrennftoffeS

ftatlftnbet.
ÉHe biefe ftbelftänbe werben bei bem neuen 33er=

fahren oermieben, baS ohne 3ufah oon ©tüdthols bucch'

geführt roirb.
©aSerseuger, bei benen bte ©afe ben ©cljacht

roagredhter hidhtung burdhsiehen, ftnb stoar fdhon oorge»

fchlagen roorben. Sto^bem mu| eS als ein befonbetc»

herbienft angefehen werben, ba| eS nadh langen 35er»

fudhen gelungen ift; in etnem foldhett ©aSerseuger W

fonft fo mtnberroertigen ©ägefpäne su oergafen,
man fann mit Qntereffe meiteren hiitteilungen über Dûs

neue herfahren entgegenfe|en.

H)as bc3tt)ccîctt 6ic £el?rlittô$'
yviifunßcn?

©te roollen bie Sehrlinge unb Sehrtöchter mährej,

ber Sefjrselt sum gleiße unb Serneifer anfpornen. ©'
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Alle von der Einigungsstelle Vorgeladenen sind bei

Buße verpflichtet, zu erscheinen, zu verhandeln und Aus-
kunft zu erteilen. < > -

> Das Verfahren ist kostenlos. - ^
Art. 32. Reicht eine Streitigkeit über die Grenzen

eines Kantons hinaus, so ernennt der Bundesrat die

Einigungsstelle. Er kann auch eine kantonale Einigungs-
stelle mit der Vermittlung betrauen.
^ Art. 33. Errichten mehrere Fabrikinhaber derselben
Industrie und ihre Arbeiter eine freiwillige Einigungs-
stelle, so tritt sie für à Beteiligten anstatt der amt-
lichen in Tätigkeit. t. '

Art. 34. Die Parteien können den Einigungsstellen
im einzelnen Falle, freiwilligen Einigungsstellen auch

allgemein, die Befugnis übertragen, verbindliche Schieds-
spräche zu fällen.

Art. 35. Die Kantone können den Einigungsstellen
weitere als die in diesem Gesetze vorgesehenen Befugnisse
übertragen.

Art. 36. Zur Untersuchung und Begutachtung von
Beschwerden, die von Arbeitern eidgenössischer Werkstätten
ausgehen und sich auf allgemeine Arbeitsverhältnisse be-

ziehen, bestellt der Bundesrat eine eidgenössische Werk-
stättenkommission.

Die Untersuchung findet statt, wenn die Beschwerde
von einer Anzahl von Arbeitern ausgeht und die direkte
Beilegung der Meinungsverschiedenheit zwischen der Ver-
waltung und den Arbeitern nicht möglich ist. Die Be-
schlußfassung über die Beschwerde steht dem Bundes-
rate zu.

Er kann die Kommission jederzeit und ohne vor-
liegende Beschwerde mit der Untersuchung der Verhält-
niffe in Werkstätten oder mit der Berichterstattung über
allgemeine oder bestimmte Fragen betrauen,

Art. 37. Die eidgenössische Werkstättenkommission
besteht aus einem Präsidenten und zwei weitern ständigen,
sowie vier im einzelnen Falle zugezogenen Mitgliedern.
Eines der ständigen Mitglieder soll Vertrauensmann der
Arbeiterschaft sein; zwei der im einzelnen Falle zuge-
zogenen Mitglieder sind, nach Einholung eines Vor-
schlages der Arbeiterschaft der Werkstätten, auf die sich
die Tätigkeit der Kommission beziehen wird, dieser
Arbeiterschaft zu entnehmen.

Art. 38. Die weitern Vorschriften über die Ocgani-
fation, sowie die Befugnisse und das Verfahren der
eidgenössischen Werkftättenkommission werden durch den
Bundesrat aufgestellt.

Art. 39. Auf die Werkstätten der schweizerischen
Bundesbahnen finden die Vorschriften über die Einigungs-
stellen und über die eidgenössische Werkstättenkommission
keine Anwendung. (Fortsetzung folgt.)
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Die Hauptschwierigkeit bei der Vergasung von Stück-

holz für Kraftzwecke, die in der Gewinnung eines teer-

freien Gases bestand, ist. heute überwunden. Derartige
Anlagen haben besonders in Amerika große Verbreitung
gesunden. ì.Die Verwertung von Holzabfällen hingegen

ist erst in jüngster Zeit ' einwandfrei gelungen, nachdem
der Vergaser von Richö wegen zu großem Koksverbrauch
für landwirtschaftliche Betriebe sich nicht sehr eignet und

auch für die Vergasung von Sägemehl nicht vorteilhast
ist. Das neue Verfahren von Ernst Lorin in Doulain-
court besteht darin, daß der Brennstoff in einem Schacht

vergast wird, den die Gase in nahezu wagrechter Rich-

tung durchziehen. Ferner wird die Vergafungsluft unter

verhältnismäßig hohem Drucke eingeführt. Dadurch, daß

hier der Wind in wagrechter Richtung streicht, bietet sich

ihm im wesentlichen stets der gleiche Widerstand dar,

wogegen dieser gerade bei den dichtliegenden Sägespänen
in einem gewöhnlichen Generator von Beschickung zn

Beschickung sehr schwanken würde, wobei natürlich auch

die Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Brennzone

schwierig wäre. Eine weitere Schwierigkeit bieten auch

die harzigen und teerigen Bestandteile, die sich in einer

gewissen Höhe oberhalb der Feuer zone ausscheiden und

die Gaswege im Brennstoff verschmieren.
Bei dem Lorinschen Gaserzeuger sind jedoch die Gase

nicht gezwungen, jene Schichten zu durchgingen. Der

Brennstoff sinkt allmählich zur Glutzone herab und es

bleibt den in den darüber gelagerten Schichten ausge-

triebenen Schwefelgasen nichts anderes übrig, als durch

den glühenden Brennstoff nach dem Gasabzug zu strömen,

wobei sie zum Teil zersetzt werden.
Demnach führt das Generatorgas noch immer be-

trächtliche Mengen von Teer mit und bedarf daher einer

gründlichen Waschung. Der neue Vergaser stellt aber

jedenfalls einen bedeutenden Fortschritt dar; man muß

bedenken, daß in einem gewöhnlichen Koksschacht sich

nach kurzer Betriebszeit die Zwischenräume zwischen den

Koksstücken mit dem von den Gasen mitgerissenen Säge-

mehl verstopfen würden, womit den Gasen der Durch-

tritt durch die Kokssäule abgeschnitten wäre.

Ebenso würde in einem gewöhnlichen Druckgaserzeuger,
in dem die Brennstoffschicht eine bestimmte Stärke haben

muß, damit die Kohlensäure in Kohlenoxyd übergeführt

werden kann, infolge der dichten Lagerung des Brenn-

ftoffes der Durchtritt der Lust nur sehr schwer vor sich

gehen. Es ist dabei noch zu berücksichtigen, daß in der

Zone, in der die harzigen Bestandteile des Holzes er-

weichen, ein Verfilzen ganzer Schichten des Brennstoffes

stattfindet.
Alle diese llbelstände werden bei dem neuen Ver-

fahren vermieden, das ohne Zusatz von Stückholz durch-

geführt wird.
Gaserzeuger, bei denen die Gase den Schacht in

wagrechter Richtung durchziehen, sind zwar schon vorge-

schlagen worden. Trotzdem muß es als ein besondere»

Verdienst angesehen werden, daß es nach langen Ver-

suchen gelungen ist, in einem solchen Gaserzeuger dte

sonst so minderwertigen Sägespäne zu vergasen, und

man kann mit Interesse weiteren Mitteilungen über das

neue Verfahren entgegensehen.

Was bezwecken die Lehrlings-
xriifungen?

Sie wollen die Lehrlinge und Lehrtöchter mähren

der Lehrzeit zum Fleiße und Lerneifer anspornen.
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molle« ben praltifdgen ©rfolg ber Verufllegre, bte n>trf=

liegen gâgigîeiten unb beruflichen Kenntniffe nacgroeifen
unb bie Teilnehmer auf aflfäflig noch nadgzugolenbe
gjiöngel unb gehler aufmerlfam machen, ©te erleichtern
bent mit (Stfolg geprüften jungen Hanbroetïer bie 2Beiter»

bitbung urtb bie Aufnahme in anbern SüßerEftätten. ©te
ermöglichen bem SJteifter bie lulroagl tüchtiger Irbeit!»
träfte.

Ser Dtugen ber Segrlinglprüfungen für ben gefamten
©eroerüeftanb, für ©taat unb ©emeinfdgaft ift offen»

fitnbig. @1 liegt ihnen ein höhet ftttlicher ©ebanfe, ein
erjteherifdgel Sftotio jugrunbe. Qnbem fte bie geroerb»

[(he Veruflbilbung fötbern, oermehren fte ben Voll!»
rooglftanb.; ©ie laffen erlernten, bag e! ben jpanb»
roerîetrt unb ©eroerbetreibenben roirtlicg ernft ift um bie

gebung ber Verufltûdgtigïett. ©te roedfen unb beleben

folglich in Volf unb Vegörben ben ©inu für bie Hebung
beë ©eroerbeftanbel unb für bie görberung unb ben

©hut) ber geroerblichen Vrobuîtion, unb beroirten, bag
bie noch oft bemetlbare SRigadgtung bel ^anbroerïl aß»

mählich fchroinbet, tnbem man eher all oorbem bte beffer
gefcgulten ©öhne oermöglicher (Eltern bem ^anbroerî jur
letufllegre anoertraut.
- SDiefer Zroecf unb' Vugen roirb nun allgemein aner»

lannt. SUtandgerlet Vorurteile früherer fetten, auch 1"
geroetblihen Greifen, ftnb oetfchrounben. Unter ber ein»

geitticgen Organifation bei ©cgroeizer. ©eroerbeoeretnl,
ber mit ber Settung ber Prüfungen etne Zentralprüfung!»
lommiffion betraut hat, finb im. Saufe ber Zagre burch
ben gegenfeitigen lultqufdg oon (Erfahrungen mancherlei
SBetbefferungen im tßrüfung!oerfügren eingeführt roorben,
bte bei aller SRüdtftdgtnahme auf befonbere Solale unb
berufliche Vergällniffe unb Infdgauungen nun in faft
allen Kantonen fachgemäge Inroenbung ftnben.

Sa» heutige «pv liftingsoevfahreit.
Salfelbe beftegt in ber Hauptfacge au! folgenbem:

Sei ber Inmelbung roirb ein lulroet! barüber oerlangt,
bag ber Veroetber roenigftenl fünffechftel ber für ben
betreffenben Veruf oorgefchriebenen SJtinimalbauer ber
Segrjeit abfolotert unb roagreftb minbeften! zwei |>alb=
jagrelfutfen eine geroerbliche gortbilbunglfcgule regel»
mägig bejudgt habe, fofern foldge ©dgulen ihm zugäng»
Ith roaren.

Sie ißrüfung befielt :

at in ber felbfiünbigen lulfügrung einer oon ben
gadgejperten oorzufdgretbenben Irbeitlprobe ber
Hanbgefdgicïlidgfelt. (Sauer je nach ®ernf jroet
bil fechl ^albtage;

b) in einer münblidgen Prüfung über bie einzelnen
Kenntniffe im Verufe (Vog= unb Çilflftoffe, 2Berl=
Zeuge, Verfahren);

c) in ber Prüfung über bte Kenntniffe tn SRutter»
fprache, Steinen, luffût), Vudggaltung, ißreilbe»
rcchnung unb gadgzetcgnen.

_
gür bte Prüfung tn ben ©cgulfädgetn roerben ©dgul»

manner all (Ejperten beigezogen. Sie erhielten Seiftungen
werben mit Voten tariert unb tn einer lulroetüarte
eingetragen, gür befrieöigenbe Seiftungen roirb ein Sehr»
brief (Siplom) aulgeftellt.

Allfletneiites Bauwesen.
ifc ö« ©tßöt Sujern. ©eit einigen Sagen
' auf bem Ireal ber ©ääliliegenfdgaft auf ber fogen.
#ogen ©igen" bal Vaugefpann für ba! zu erridgtenbe

urgerafpl ber Ortlbürgergemeinbe Sutern aulgeftedft.ryu SBinter rourbe bie ©ääliftrage bi! ju bem in
^crjt genommenen Vauplatj er [teilt. Sal Vürgerafgl

ift fegt im alten Vürgerfpital untergebracht; mit bem
Vau bei neuen ©tabthaufel roirb beffen Verlegung in
bie Väge gerüölt.

Vottlidje! an3 Inbermatt (Uri). 3m Verlaufe
biefel ©ommerl foil in Inbermatt eine proteftantifche
Kapelle erflehen. Steißläne finb oon fprn. gr.äßegrli,
Irdgiteft in gür ich, aulgearbeitet roorben, ber auch bie
Vauleitung übernimmt. Sie lulfügrung! arbeit en
finb jum Seil auch berettl oergeben, fo bte SJlaurer» unb
©telngauerarbeiten an. bte girrna Vaumann & Zaudg/
Vauunternehmung in lltborf, bie Zimmerarbeit an Ulrich
Kufter, Zimmermeifter tn (Erfifelb, unb bie Sadgbeder»
arbeit an grj. ©chnüriger tn (Erftfelb.

SauUchef an! Zoftngen (largau). Sal Sranl?,
formatorengaulcgen beim Vegirflgefängnil geht feiner
Voßenbung entgegen. ©liftin neuerem ©tile gehalten
unb pagt ausgezeichnet auf ben ißlag unb in bie Um«
gebung, obfcgon el burch bie üppigen Kaftanienbäume
jegt menig jur ©eltung lommt. Ser Vrunnen foil
entfernt werben unb wirb belorattb in bie ©ritnbmauern
eingeführt.

üerbanflswesen.
Vom Verein oon §>oIjtntereffenten©ßbroeftbeutfch»

lanbö erhält bie „Seutfdge Zimmermeifter»Z(9-" folgenbe*
Zufhrift:

Unfer Verein ftrebt bereitl fett fahren etne Vefetti»:
gung eine! ÜJtigftanbe! an, ber fid) in ben Çanbell»
oerlehr mit Vrettern, Sielen unb Satten, forote mit Vau»
holg eingefdglichen unb auch ouf bie ißrobultion biefer
^ölprerjeugniffe übergegangen ift.

Veuerbtngl hot fidg bie 15. orbentlidge ©eneraloer»
fammlung unfere! Verein!, bie am 14. SKärj in ©aar»
btücEen abgehalten rourbe, eingehenb mit ben burch ben
SJligbraud) mit mlnbermägiger SBare gefdgaffenen Zu»
ftänben im golshanbelloertegr befdgäftigt unb folgenben
Vefdjlug gefagt:

*

Sie 15. orbentliche ©eneraloetfammlung bei Verein!
oon £oljlntereffenten ©übroeftbeutfdglanb! befcgliegt, bie
©ägeroerle unb ben Çoljhanbel im Vereinigebiet, forote
bie ülbnehmerfcgaft mit folgenber ©rllärung belannt p
machen:

„Um bem im jpanbel etngeriffenen SJligbraud), ber
mit mlnbermägig eingefdgnittenen Vrettern, Sielen unb
Satten au! Vabelholj getrieben roirb unb ber ben-

guten SRuf ber ^oljinbuftrie fdgäbigt, entgegenzutreten,
etfudgen roir bie tßrobujenten bringenb, ben ©infdgnitt
oon Vrettern, Stelen unb Satten nur nadg ben in
ben ©ebräudgen im fübroeftbeutfdgen Çoljganbelloer»-
legr feftgelegten Simenftonen oorpnegmen.

©benfo follten Vaugolj unb ©punbboglen nur nadg

ganzen Zentimetern, roie el oon ben Vaumetftern,
Slrdgitelten" unb Konftruiteuren oorgefdgrteben roirb,.
eingefdgrtitten roerben. @an§ unjuläffig ift el, Vau»
holj, roeldgel auf galbe Zentimeter etngefdgnitten ift,
mit ganzen Zentimetern anzutreiben unb zu berechnen,
ba bie billigen $rei!angebote, bte baburch ermöglicht
roerben, auf Säufdgung beruhen.

9Bir rieten bager bte Vitte an bie V^obuzenten,
einlaufenbe Çolzliften, roeldge nadg halben Zentimetern
eingefdgnitten roerben follen, unter aßen Umftänben
abzulehnen, ba foldge nur bazu btenen, bie Verbraudger
bezro. Vaugerren zu fdgäbigen."

Zur Herbeiführung gefunber Zuftänbe im Holzhanbell»'
oetlegr ift eine Verbrettung biefel Vefdgluffel oon aßer»-

grögter SBidgtigieit. 2Bir richten bager bie Vitte an ©ie,
unfere Vefirebungen, bie nicht nur ben tßrobuzenten all
aiut) ben Ibnehroern zugute lommen foß unb bie lu!»
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wollen den praktischen Erfolg der Berufslehre, die wirk-
lichen Fähigkeiten und beruflichen Kenntnisse nachweisen
und die Teilnehmer auf allsällig noch nachzuholende

Mängel und Fehler aufmerksam machen. Sie erleichtern
dem mit Erfolg geprüften jungen Handwerker die Weiter-
bildung und die Aufnahme in andern Werkstätten. Sie
ermöglichen dem Meister die Auswahl tüchtiger Arbeits-
kräfte.

Der Nutzen der Lehrlingsprüfungen für den gesamten
Gewerbestand, für Staat und Gemeinschaft ist offen-
kundig. Es liegt ihnen ein hoher sittlicher Gedanke, ein
erzieherisches Motiv zugrunde. Indem sie die gewerb-
liche Berufsbildung fördern, vermehren sie den Volks-
Wohlstand.' Sie lassen erkennen, daß es den Hand-
werkern und Gewerbetreibenden wirklich ernst ist um die

Hebung der Berufstüchtigkeit. Sie wecken und beleben

folglich in Volk und Behörden den Sinn für die Hebung
des Gcwerbestandes und für die Förderung und den
Schutz der gewerblichen Produktion, und bewirken, daß
die noch oft bemerkbare Mißachtung des Handwerks all-
mählich schwindet, indem man eher als vordem die besser

geschulten Söhne vermöglicher Eltern dem Handwerk zur
Berufslehre anvertraut.

- Dieser Zweck und' Nutzen wird nun allgemein aner-
kannt. Mancherlei Vorurteile früherer Zeiten, auch in
gewerblichen Kreisen, sind verschwunden. Unter der ein-
heitlichen Organisation des Schweizer. Gewerbevereins,
der mit der Leitung der Prüfungen eine Zentralprüsungs-
kommission betraut hat, sind im Laufe der Jahre durch
den gegenseitigen Austausch von Erfahrungen mancherlei
Verbesserungen im Prüfungsversahren eingeführt worden,
die bei aller Rücksichtnahme auf besondere Lokale und
berufliche Verhältnisse und Anschauungen nun in fast
allen Kantonen sachgemäße Anwendung finden.

Das heutige Früfnngsvevfahren.
Dasselbe besteht in der Hauptsache aus folgendem:

Bei der Anmeldung wird em Ausweis darüber verlangt,
daß der Bewerber wenigstens fünfsechstel der für den
betreffenden Beruf vorgeschriebenen Minimaldauer der
Lehrzeit absolviert und während mindestens zwei Halb-
jahreskmsen eine gewerbliche Fortbildungsschule regel-
mäßig besucht habe, sofern solche Schulen ihm zugäng-
ltch waren.

Die Prüfung besteht:
Ä in der selbständigen Ausführung einer von den

Fachexperten vorzuschreibenden Arbeitsprobe der
Handgefchicklichkeit. (Dauer je nach Beruf zwei
bis sechs Aalbtage;

b) in einer mündlichen Prüfung über die einzelnen
Kenntnisse im Berufe (Roh- und Hilfsstoffe, Werk-
zeuge, Verfahren);

e) in der Prüfung über die Kenntnisse in Mutter-
spräche. Rechnen, Aufsatz, Buchhaltung, Pretsbe-
nchnung und Fachzeichnen.

Für die Prüfung in den Schulfächern werden Schul-
Männer als Experten beigezogen. Die erzielten Leistungen
werden mit Noten taxiert und in einer Ausweiskarte
eingetragen. Für befriedigende Leistungen wird ein Lehr-
brief (Diplom) ausgestellt.

Allgemeine vsiween.
i» ^gerasyl der Stadt Lvzern. Seit einigen Tagen
st auf dem Areal der Sääliliegenschaft auf der sogen,
»großen Eigen" das Baugespann für das zu errichtende

urgerasyl der Ortsbürgergemeinde Luzern ausgesteckt.

^ Wen Winter wurde die Säälistraße bis zu dem in
Aussicht genommenen Bauplatz erstellt. Das Bürgerasyl

ist jetzt im alten Bürgerspital untergebracht; mit dem
Bau des neuen Stadthauses wird dessen Verlegung in
die Nähe gerückt.

Bauliches auS Andermatt (Uri). Im Verlaufe
dieses Sommers soll in Andermatt eine protestantische
Kapelle erstehen. Die Pläne sind von Hrn. Fr.Wehrli,
Architekt in Zürich, ausgearbeitet worden, Ver auch die
Bauleitung übernimmt. Die Ausführungsarbeiten
sind zum Teil auch bereits vergaben, so die Maurer- und
Steinhauerarbeiten an. die Firma Baumann â Jauch,
Bauunternehmung in Altdorf, die Zimmerarbeit an Ulrich
Küster, Zimmermeister in Erstfeld, und die Dachdecker-
arbeit an Frz. Schnüriger in Erstfeld.

BaulicheS aus Zofingeu (Aargau). Das Trans?,
formatorenhäuschen beim Bezirksgefängnis geht seiner
Vollendung entgegen. Es ist in neuerem Stile gehalten
und paßt ausgezeichnet auf den Platz und in die Um-
gebung, obschon es durch die üppigen Kastanienbäume
fetzt wenig zur Geltung kommt. Der Brunnen soll
entfernt werden und wird dekorativ in die Grundmauern
eingeführt.

vttbsnazmzeil.
Vom Verein von Holzinteressenten Südwestdeutsch-

lands erhält die „Deutsche Zimmermeister-Ztg." folgende'
Zuschrift:

Unser Verein strebt bereits seit Jahren eine Besetti-
gung eines Mißstandes an, der sich in den Handels-
verkehr mit Brettern, Dielen und Latten, sowie mit Bau-
holz eingeschlichen und auch auf die Produktion dieser
Hölzererzeugnisse übergegangen ist.

Neuerdings hat sich die 15. ordentliche Generalver-
sammlung unseres Vereins, die am 14. März in Saar-
brücken abgehalten wurde, eingehend mit den durch den
Mißbrauch mit mindermäßiger Ware geschaffenen Zu-
ständen im Holzhandelsoerkehr beschäftigt und folgenden
Beschluß gefaßt:

^

'

Die 15. ordentliche Generalversammlung des Vereins
von Holzinteressenten Südwestdeutschlands beschließt, die
Sägewerke und den Holzhandel im Vereinsgebiet, sowie
die Abnehmerschaft mit folgender Erklärung bekannt zu
machen:

„Um dem im Handel eingerissenen Mißbrauch, der
mit mindermäßig eingeschnittenen Brettern, Dielen und
Latten aus Nadelholz getrieben wird und der den-

guten Ruf der Holzindustrie schädigt, entgegenzutreten,
ersuchen wir die Produzenten dringend, den Einschnitt
von Brettern, Dielen und Latten nur nach den in
den Gebräuchen im südwestdeutschen Holzhandelsver-
kehr festgelegten Dimensionen vorzunehmen.

Ebenso sollten Bauholz und Spundbohlen nur nach

ganzen Zentimetern, wie es von den Baumeistern,
Architekten und Konstrukteuren vorgeschrieben wird,-
eingeschnitten werden. Ganz unzulässig ist es, Bau-
holz, welches auf halbe Zentimeter eingeschnitten ist,
mit ganzen Zentimetern anzuschreiben und zu berechnen,
da die billigen Preisangebote, die dadurch ermöglicht',
werden, auf Täuschung beruhen.

Wir richten daher die Bitte an die Produzenten,
einlaufende Holzlisten, welche nach halben Zentimetern '

eingeschnitten werden sollen, unter allen Umständen
abzulehnen, da solche nur dazu dienen, die Verbraucher
bezw. Bauherren zu schädigen."

Zur Herbeiführung gesunder Zustände im Holzhandels-
verkehr ist eine Verbreitung dieses Beschlusses von aller-'
größter Wichtigkeit. Wir richten daher die Bitte an Sie,
unsere Bestrebungen, die nicht nur den Produzenten als
auch den Abnehmern zugute kommen soll und die Aus-
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